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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §212;

Rechtssatz

Die Bewilligung einer Zahlungserleichterung stellt eine Begünstigung dar. Bei Begünstigungstatbeständen tritt die

Amtswegigkeit der Sachverhaltsermittlung gegenüber der O9enlegungsp:icht des Begünstigungswerbers in den

Hintergrund. Der eine Begünstigung Inanspruchnehmende hat also selbst einwandfrei und unter Ausschluss jeden

Zweifels das Vorliegen all jener Umstände darzulegen, auf die die abgabenrechtliche Begünstigung gestützt werden

kann. Der Begünstigungswerber hat die Voraussetzungen für die Bewilligung einer Stundung aus eigenem Antrieb

überzeugend darzulegen und glaubhaft zu machen (Hinweis E 26. Jänner 1989, 88/16/0015; E 25. Februar 2004,

2003/13/0117).
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